
BayBhV: § 51 Übergangsvorschriften

§ 51  Übergangsvorschriften 
 
(1) Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vorschrift vorhandenen Empfänger von 
Versorgungsbezügen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und deren berücksichtigungsfähige Ehegatten bzw. 
Lebenspartner sowie Witwen und Witwer sowie hinterbliebene Lebenspartnerinnen und Lebenspartner (§ 2 
Abs. 1 Nr. 3) und die in Art. 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 4 BayBeamtVG bezeichneten Waisen findet § 
47 Abs. 1 und 2 keine Anwendung, wenn diese Personen am 1. Oktober 1985 Versorgungsbezüge erhielten 
und in einem Festkostentarif einer privaten Krankenversicherung versichert sind, solange dieser Tarif 
beibehalten wird.

(2) 1 § 5 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 gilt nicht für Versorgungsempfänger, deren Beihilfeanspruch auf einem vor 
dem 1. April 2011 entstandenen Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung beruht. 2Soweit nach § 49 Abs. 3 
in Einzelfällen einer Beihilfegewährung nach einem von § 5 Abs. 1 Nr. 2 BayBhV in der bis 31. März 2011 
geltenden Fassung abweichenden Rangverhältnis zugestimmt wurde, verbleibt es bei diesen 
Entscheidungen.

(3) In den Fällen des § 141 Abs. 1 und 2 SGB XI sind die §§ 31 bis 35 und 37 bis 40 in der bis zum 31. 
Dezember 2016 geltenden Fassung einschließlich der bis dahin geltenden Rechtslage des SGB XI 
weiterhin anzuwenden, sofern dies zu einer Besserstellung der beihilfeberechtigten und 
berücksichtigungsfähigen Personen führt.


